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®rfdjeint je ®otmer§tag§ unb lofict per ©emefter gr. 3.60, per 2faf)r gr. 7. 20

gnferate 20 ®t§. per einfpaltige ißetitgeile, bei größeren Aufträgen »
entfpredjenben Srabatt.

fcs» 30, 3mi» 1913;

P0ÉfEf|îl^É ' behicift: aBeiêÇeit;
über aflcb : ©leicbgültigteü; über nichts : Summljeit,

3«r 9teform I»
SitfoitiffioiweleiK

roerben an ber ®elegiertenoer=
fammtung bei ©htoeig. ©e=
werbeoereinl nom 23. guni
1912 in SBeinfelben -fot=

genbe Siefen aufgehellt:
L ®er ©hmeiger. ©ewerbeoerein, nah 2Bahrnebmung

mannigfacher übelftänbe im ©ubmiffionlwefen unb naclj
langjährigen, leiber teilweife erfolglofen Semübungen,
fie gu befeitigen, empfiehlt ben guftänbigen eibgenöfftfeijen,
fantonalen unb ftäbtifdjen 93el)örben eine beförberlidje
Slnbanbnabme non Deformen im ©ebiete bei ©ubmiffionl*
toefenl.

gnlbefonbere roirb empfohlen:
1. Sie balbige ©rlebigung bei ißoftulatel üftr. 629

(betr. bie Vergebung öffentlicher Arbeiten) burdj
bie Sunbeloerfammlung, unb gtoar in bem ©inne,
baff für bie Vergebung eibgenöffifdjer Arbeiten unb
Sieferungen eine einheitliche ©ubmiffionloerorbnung
erlaffen roerbe.

2. Sie Aufnahme oon ©trafbeftimmungen gegen 2Iul*
fchreitungen im ©ubmiffionlwefen in bal in 2lul=
arbeitung befinbti<he Sunbelgefetj betreffenb ben
©dpit) bel ©eroerbebetriebel, unb par im ©inne
unferer ben Sunbesbeliörben eingereihten baherigen
Sorfhläge.

3. Set ©rlafi oon geitgemäfjen ©ubmifftonlgefetjgeb*
ungen ober ©ubmiffionloerorbnungen in benjenigen
Kantonen unb ©emeinben, weldje noch leine folgen
befitjen, eoentuell bie yieoifion befteljenber ©ubmif=
fionloerorbnungen im ©inne heutiger 2lnf'd)auungen.

II. gn ben oon ber ©ibgenoffcnfdjaft, ben Kantonen
ober ben ©emeinben gu erlaffenben ©übmiffionlgefetj*
gebungen ober SSerorbnungen follten nachfteljenbe ®runb=
fätje Serioirtlictjung finben :

1. Sal ©ubmiffionloerfahren foil nur auf größere
öffentliche Arbeiten unb Steferungen angetoenbet
werben.

2. gair alle ©ubmiffionen finb unter 3ugieljung oon
©achoerftänbigen bie ©ubmifftonlbebingungen auf*
gufteßen unb hernach unentgeltlich an bie Bewerber
abgugeben. gn biefen Sebingungen finb fämtliehe
jpauptleiftungen unb auch We erheblicheren 9leben=

leiftungen, bie für bie ißreilbemefjung Sebeutung
haben tönnen, befonberl unb beutlich erfichtlid) gu

mähen. Sie Seiftungen unb Sieferungen folten
nicht nur burdj bie genannten ©ubmiffxonlbebln»
gungen, bie nötigen SJlaffenberechnungen unb 2lw
gaben anberer Slrt, fonbern namentlich auch burch
Zeichnungen ihrem SDBefen unb ihrem Ilmfange nah
foroeit llargelegt werben, bafj bie Unternehmer bie
gefteüten ülnforberungen oöllig gu überfein oer»
mögen unb in ber Sage finb, bie gutreffenben greife
rihtig gu berehnen. ©olange Sie Slrbeiten niht

- burch Sefhreibungen unb Zeichnungen in biefem
• n tittt ri *n r. n •:.? rr n r» n •' '
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Direktion: Waiter Senn Hsldinghanfe«

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen ^entsprechenden Rabatt.

Znrich, den Äv Inni 1S1A

^ ^ " vieles hinwegsetze», beweist: Weisheit;
über alles: Gleichgültigkeit; über nichts: Dummheit.

Z«r Refsm des

EàMmsîllfens
werden an der Delegiertenver-
sammlung des Schweiz. Ge-
Werbevereins vom 23. Juni
1912 in Weinfelden fol-
gende Thesen aufgestellt:

1. Der Schweizer. Gewerbeverein, nach Wahrnehmung
mannigfacher Übelstände im Submissionswesen und nach
langjährigen, leider teilweise erfolglosen Bemühungen,
sie zu beseitigen, empfiehlt den zuständigen eidgenössischen,
kantonalen und städtischen Behörden eine beförderliche
Anhandnahme von Reformen im Gebiete des Submissions-
Wesens.

Insbesondere wird empfohlen:
1. Die baldige Erledigung des Postulates Nr. 629

(betr. die Vergebung öffentlicher Arbeiten) durch
die Bundesversammlung, und zwar in dem Sinne,
daß für die Vergebung eidgenössischer Arbeiten und
Lieferungen eine einheitliche Submissionsverordnung
erlassen werde.

2. Die Aufnahme von Strafbestimmungen gegen Aus-
fchreitungen im Submissionswesen in das in Aus-
arbeitung befindliche Bundesgesetz betreffend den
Schutz des Gewerbebetriebes, und zwar im Sinne
unserer den Bundesbehörden eingereichten daherigen
Vorschläge.

3. Der Erlaß von zeitgemäßen Submissionsgesetzgeb-
ungen oder Submissionsverordnungen in denjenigen
Kantonen und Gemeinden, welche noch keine solchen
besitzen, eventuell die Revision bestehender Submis-
sionsverordnungen im Sinne heutiger Anschauungen,

it. In den von der Eidgenossenschaft, den Kantonen
oder den Gemeinden zu erlassenden Submissionsgesetz-
gebungen oder Verordnungen sollten nachstehende Grund-
sätze Verwirklichung finden:

1. Das Submissionsverfahren soll nur auf größere
öffentliche Arbeiten und Lieferungen angewendet
werden.

2. Für alle Submissionen sind unter Zuziehung von
Sachverständigen die Submissionsbedingungen auf-
zustellen und hernach unentgeltlich an die Bewerber
abzugeben. In diesen Bedingungen sind sämtliche
Hauptleistungen und auch die erheblicheren Neben-
leistungen, die für die Preisbemessung Bedeutung
haben können, besonders und deutlich ersichtlich zu
machen. Die Leistungen und Lieferungen sollen
nicht nur durch die genannten Submissionsbedin-
gungen, die nötigen Maffenberechnungen und An-
gaben anderer Art, sondern namentlich auch durch
Zeichnungen ihrem Wesen und ihrem Umfange nach
soweit klargelegt werden, daß die Unternehmer die
gestellten Anforderungen völlig zu übersehen ver-
mögen und in der Lage sind, die zutreffenden Preise
richtig zu berechnen. Solange die Arbeiten nicht

- durch Beschreibungen und Zeichnungen in diesem
N 71777-?, N N 77 --5 ."r 71
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Sinne tlargefteüt finb, bürfen fie überhaupt nidE)t

auSgefcßrteben werben. 0" gleicher 2Beife ftnb
allenfalls unter ßujieljung »on Saçhoerftânbigen,
bte greife für bie auf bem SubmiffionSwege p
»ergebenden Arbeiten burch bie Organe, bte fiel)
mit ber Vergebung p befaffen haben, felbft feft»

pftellen, unter S8erücffic£)tigung aUfätlig im {fadje
»orljanbener unb allgemein gebräuct|licf)er Normal»
preiStarife.

3. SaS Berfafjren beS Auf» unb AbftelgernS »on Bot»
anfchlagSprelfen ift unpläffig. $ür »on einanber
unabhängige unb unter fid) oerfdjiebene Arbeiten
ober Sieferungen barf nicht ein fogenannter Surd)»
fcßnittSpreiS geforbert werben, unb ptar aucl) bann
nidjt, wenn fie ben ©egenftanb beSfelben BertragS»
objetteS bilben. Sie prelSanfäße fotlen in folgen
fällen je befonberS eingefegt werben.

4. Umfangreichere Ausschreibungen finb, foweit eS bte

Statur beS ©egenfianbeS erlaubt, berart p zerlegen,
baß aud) Keinem ©ewerbetreibenben unb fpanb»
werlern bie Beteiligung an ber Bewerbung ermög»
licht wirb. Bei allen Hochbauten hat foweit bieS

irgenbwte möglich ift, bte Bergebung ber Arbeiten
nach Kategorien, beren ©inteitung ben »erfchiebenen
©ewerbe» unb HanbwerfStretfen entfpriçht p er»

folgen. BefonberS umfangreiche Kategorien lönnen
ißrerfeitS auch t'od) in mehrere Sofe eingeteilt wer»
ben. 2öo eS burch bie Umftänbe geboten erfcheint,
tann für baS gleite SOBerl bem einen Submittenten
bie Arbeit unb einem anbern bie Sieferung beS

Materials p berfelben pgeteilt werben.
5. Sowohl für bie ®inreid)ung ber ©begaben als

auch fâï bie Ausführung ber Arbeiten foüen bie
fÇriften fo reichlich bemeffen werben, bafs fief) auch
Heinere Unternehmer unb Hanbwerfer unter einer
fachgemäßen Borberettung ber Angebote an ber
Bewerbung beteiligen unb bie Ausführung burch»
führen tonnen. Bei ber Bestimmung ber Bollen»
bungStermiue fotlen auch Marttlage, bte^ahreS»
Seit unb bie ArbeitSoerhältniffe berüdfichtigt werben.

Sie ©ingabefriften foüen je nach ber 2öicf)tig=
leit ber ausgeschriebenen Arbeiten ober Sieferungen
14 Sage bis 6 Aßocßen betragen.

6. Sie AuSfd)reibungen follen in PublifationSorganen
erfolgen, weldje in ben betreffenden UnternehmungS»
(reifen üblicßerweife gelefen werben. Sie müffen
in gebrängter fform alle Angaben enthalten, welche
für bie ©ntfcßließung ber Qntereffenten, ob fie fid)
an ber Submiffion beteiligen wollen ober nicht
»on SBicßtigteit finb.

7. Bei ber Bergebung »on Arbeiten unb Sieferungen
hat »on »ornhetein niemanb AuSfidjt, berüdfichtigt
p werben, ber meßt für pünttliche unb tunftge»
rechte Ausführung ber Arbeiten unb Sieferungen
alle ©ewähr btetet; ber in feinem Betriebe erheb»
lief) geringere Söhne bephlt ober fdjwierigere Ar»
beitsheblngungen ftellt, als fie in bem betreffenben
©ewerbefreife üblich fb; ber bie p erftellenben
Arbeiten pt Ausführung weitergibt.

8. Sie ©ingabe »erpflidhtet ben Submittenten nur pr
Ausführung, e»ent. Sieferung beS in ber AuSfcßrei»
bung angegebenen OuantumS. Oft baSfelbe Ber»
änberungen unterworfen, fo foK pm »ornherein
»ereinbart werben, innert welchen ©renjen baS
Meßr» ober Minbermaß fid) p halten habe. Sie
Meßr» ober Mlnberleiftung follte unter Beibehal»
tung ber BertragSanfäße 10 % beS ©efamtquan»
tumS nidßt überfieigen; wirb biefe ©renje über»
Schritten, fo hat mit bem Unternehmer auf neuer
BafiS eine fpejieüe Bereinbarung p erfolgen. Sag»

foßnarbeiten unb bap gehörige ^Materiallieferungen
foüen befonbetS geregelt werben. Sofern bieS un»

terlaffen würbe, foüen bie üblichen greife bafür
berechnet werben.

9. Änbern fi<h in ber Ausführung ber auf ©inßeits»
prelfe hin »ergebenen Arbeiten ober Sieferungen bie

Simenfionen ober fonftige Anforberungen, welche

auf bie Preisberechnung »on erheblichem ©influfje
finb, fo hat für biefen Seil ber Arbeit eine neue

Bereinbarung ftattpfinben»
10. ffür aüe Seiftungen, IPeldje tn ben ber ©ingabe

pgrunbe liegenben Plänen ober Befcßreibmtgen
ober ben Mufteroorlagen nic^t enthalten finb, aber
im Berlaufe ber Ausführung »erlangt werben, ift
befonbere Berftänbigung »orbehalten.

11. ABerben bei engern Ausschreibungen mit ben An»

geboten pgleidj förmliche ©ntwürfe (Pläne, Me»
beüe) eingeforbert, fo foü folgen Bewerbern, bie

berartige ©ntwürfe einreiben, eine biüige Bergütung
betfelbett gewährt werben,

12. Sie eingelangten Angebote finb bis p bem ©röff»
nungStermine, weither beïannt p geben ift, unbe»

hingt oetfcßloffen p halten. 3m ©röffnungStermine
foüen bie Angebote tn Anwefenßeit »on wenigftenS
pjei Beamten aufgemadht unb behanbelt werben,
über ben ©ang ber baherigen Berhanblungen ift
ein protoloü aufpneßmen.

Bacßträglicße Angebote ober Abgebote bürfen
nicht berüdfichtigt werben.

Sen Bewerbern ift fo rafdj als möglich »on
ber .Suteilung ber Arbeit Kenntnis p geben.

Sie Sotalfummen ber eingegangenen Angebote
foüen ben Bewerbern auf Bertangen pr ©infießt
offen ftehen.

13. Sie auSgefchriebetien Arbeiten ober Sieferungen
bürfen ttidjt p Preifen »ergeben werben, bie ben
Bewerbern nicht baS Minimum beS gemerbSüblidjen
BußenS ober bie ihnen fogar Schaben bringen.

Bon einer Berüdficßtigung auSgefcßloffen finb
ferner:
a) Angebote, welche ben Bebingungen ber AuS»

Schreibung nicht entsprechen ober welche eine

tüchtige unb rechtzeitige Ausführung ber betref»

fenben Arbeit ober Sieferung nicht erwarten laffen.
b) Angebote, weldje fid) nach ben eingereichten pro»

ben als für ben porgefeßten $wed ungeeignet
erweifen.

c) Angebote, bie gemäß ßiff- 7 ßieroor nidjt be»

rüdfidjtigt werben bürfen.
@S foüen ferner nur folcße Bewerber berüd»

fichtigt werben, welche für bie ©rfüüung ihrer Ber»

pflidjtungen gegen ihre Hanbwerter unb Arbeiter
aüe Sicherheit bieten.

14. AuSlänbifche Bewerber ftnb nur bann p berüd»

fid)tigen, wenn bie betreffenben Arbeiten ober Sie»

ferungen »om Qnlanbe entweber gar nicht ober

nur p wefentlich ungünftigern Bebingungen ge»

mad)t werben lönnen.
15. Bei ber Bergebung »on Bauarbeiten burch Kantone

ober ©emeinben finb im gaüe relati» gleicßwer»
tiger Angebote in ber Beget bie im ©ebtete biefeS
KantonS ober ber ©emeinbe wohnenben ©ewerbe»
treibenben »orpgSweife p berüdfießtigen. Bei Sie»

ferungen »etbienen unter gleichen BorauSfeßungen
bie ©rfteüer ben Borrang oor ben Hänblern.

16. 3n aüen gäüen haben fidj bie Behörben über bie

Suoerläffigfeit unb SeiftungSfäßiglett ber Bewerber
genau p unterrichten. @S foü bieS namentlich m
geeigneter SBeife mit Bepg auf pnbelannte ober
zweifelhafte Bewerber gefdjehen.

178 Str. IS

Sinne klargestellt sind, dürfen sie überhaupt nicht
ausgeschrieben werden. In gleicher Weise sind
allenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen,
die Preise für die auf dem Submissionswege zu
vergebenden Arbeiten durch die Organe, die sich

mit der Vergebung zu befassen haben, selbst fest-
zustellen, unter Berücksichtigung allfällig im Fache
vorhandener und allgemein gebräuchlicher Normal-
preistarise.

3. Das Verfahren des Auf- und Absteigerns von Vor-
anschlagspreisen ist unzulässig. Für von einander
unabhängige und unter sich verschiedene Arbeiten
oder Lieferungen darf nicht ein sogenannter Durch-
schnittspreis gefordert werden, und zwar auch dann
nicht, wenn sie den Gegenstand desselben Vertrags-
objektes bilden. Die Preisansätze sollen in solchen
Fällen je besonders eingesetzt werden.

4. Umfangreichere Ausschreibungen sind, soweit es die

Natur des Gegenstandes erlaubt, derart zu zerlegen,
daß auch kleinern Gewerbetreibenden und Hand-
werkern die Beteiligung an der Bewerbung ermög-
licht wird. Bei allen Hochbauten hat, soweit dies
irgendwie möglich ist, die Vergebung der Arbeiten
nach Kategorien, deren Einteilung den verschiedenen
Gewerbe- und Handwerkskreisen entspricht, zu er-
folgen. Besonders umfangreiche Kategorien können
ihrerseits auch noch in mehrere Lose eingeteilt wer-
den. Wo es durch die Umstände geboten erscheint,
kann für das gleiche Werk dem einen Submittenten
die Arbeit und einem andern die Lieferung des
Materials zu derselben zugeteilt werden.

5. Sowohl für die Einreichung der Eingaben als
auch für die Ausführung der Arbeiten sollen die
Fristen so reichlich bemessen werden, daß sich auch
kleinere Unternehmer und Handwerker unter einer
sachgemäßen Vorbereitung der Angebote an der
Bewerbung beteiligen und die Ausführung durch-
führen können. Bei der Bestimmung der Vollen-
dungstermine sollen auch die Marktlage, die Jahres-
zeit und die Arbeitsverhältnisse berücksichtigt werden.

Die Eingabefristen sollen je nach der Wichtig-
keit der ausgeschriebenen Arbeiten oder Lieferungen
14 Tage bis 6 Wochen betragen.

6. Die Ausschreibungen sollen in Publikationsorganen
erfolgen, welche in den betreffenden Unternehmungs-
kreisen üblicherweise gelesen werden. Sie müssen
in gedrängter Form alle Angaben enthalten, welche
für die Entschließung der Interessenten, ob sie sich
an der Submission beteiligen wollen oder nicht,
von Wichtigkeit sind.

7. Bei der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
hat von vornherein niemand Aussicht, berücksichtigt
zu werden, der nicht für pünktliche und kunstge-
rechte Ausführung der Arbeiten und Lieferungen
alle Gewähr bietet; der in seinem Betriebe erheb-
lich geringere Löhne bezahlt oder schwierigere Ar-
beitsbedingungen stellt, als sie in dem betreffenden
Gewerbekreise üblich sind; der die zu erstellenden
Arbeiten zur Ausführung weitergibt.

8. Die Eingabe verpflichtet den Submittenten nur zur
Ausführung, event. Lieferung des in der Ausschrei-
bung angegebenen Quantums. Ist dasselbe Ver-
Änderungen unterworfen, so soll zum vornherein
vereinbart werden, innert welchen Grenzen das
Mehr- oder Mindermaß sich zu halten habe. Die
Mehr- oder Minderleistung sollte unter Beibehal-
tung der Vertragsansätze 10 °/o des Gesamtquan-
tums nicht übersteigen; wird diese Grenze über-
schritten, so hat mit dem Unternehmer auf neuer
Basis eine spezielle Vereinbarung zu erfolgen. Tag-

lohnarbeiten und dazu gehörige Materiallieferungen
sollen besonders geregelt werden. Sofern dies un-
terlassen wurde, sollen die üblichen Preise dafür
berechnet werden.

9. Ändern sich in der Ausführung der auf Einheits-
preise hin vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die

Dimensionen oder sonstige Anforderungen, welche

auf die Preisberechnung von erheblichem Einflüsse

find, so hat für diesen Teil der Arbeit eine neue

Vereinbarung stattzufinden.
10. Für alle Leistungen, welche m den der Eingabe

zugrunde liegenden Plänen oder Beschreibungen
oder den Mustervorlagen nicht enthalten sind, aber
im Verlaufe der Ausführung verlangt werden, ist

besondere Verständigung vorbehalten.
11. Werden bei engern Ausschreibungen mit den An-

geboten zugleich förmliche Entwürfe (Pläne, Mo-
delle) eingefordert, so soll solchen Bewerbern, die

derartige Entwürfe einreichen, eine billige Vergütung
derselben gewährt werden.

12. Die eingelangten Angebote sind bis zu dem Eröff-
nungstermine, welcher bekannt zu geben ist, unbe-

dingt verschlossen zu halten. Im Eröffnungstermine
sollen die Angebote in Anwesenheit von wenigstens
zwei Beamten ausgemacht und behandelt werden,
über den Gang der daherigen Verhandlungen ist
ein Protokoll aufzunehmen.

Nachträgliche Angebote oder Abgebote dürfen
nicht berücksichtigt werden.

Den Bewerbern ist so rasch als möglich von
der Zuteilung der Arbeit Kenntnis zu geben.

Die Totalsummen der eingegangenen Angebote
sollen den Bewerbern auf Verlangen zur Einsicht
offen stehen.

13. Die ausgeschriebenen Arbeiten oder Lieferungen
dürfen nicht zu Preisen vergeben werden, die den
Bewerbern nicht das Minimum des gewerbsüblichen
Nutzens oder die ihnen sogar Schaden bringen.

Von einer Berücksichtigung ausgeschloffen sind

ferner:
!>) Angebote, welche den Bedingungen der Aus-

schreibung nicht entsprechen oder welche eine

tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betref-
senden Arbeit oder Lieferung nicht erwarten lassen,

d) Angebote, welche sich nach den eingereichten Pro-
ben als für den vorgesetzten Zweck ungeeignet
erweisen.

o) Angebote, die gemäß Ziff. 7 hiervor nicht be-

rücksichtigt werden dürfen.
Es sollen ferner nur solche Bewerber berück-

sichtigt werden, welche für die Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen gegen ihre Handwerker und Arbeiter
alle Sicherheit bieten.

14. Ausländische Bewerber sind nur dann zu berück-

sichtigen, wenn die betreffenden Arbeiten oder Lie-
ferungen vom Inlands entweder gar nicht oder

nur zu wesentlich ungünstigern Bedingungen ge-

macht werden können.
15. Bei der Vergebung von Bauarbeiten durch Kantone

oder Gemeinden sind im Falle relativ gleichwer-
tiger Angebote in der Regel die im Gebiete dieses
Kantons oder der Gemeinde wohnenden Gewerbe-
treibenden vorzugsweise zu berücksichtigen. Bei Lie-
ferungen verdienen unter gleichen Voraussetzungen
die Ersteller den Vorrang vor den Händlern.

16. In allen Fällen haben sich die Behörden über die

Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Bewerber
genau zu unterrichten. Es soll dies namentlich in
geeigneter Weise mit Bezug auf unbekannte oder
zweifelhafte Bewerber geschehen.
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17. gebe ©eljörbe foÜ Bet ber ©ergebung itfter Arbei*
ten Bei annätjetnb gleiten 9Serf)äItrtiffen unb ©e=

bingungen unter ben ©eroerbern nad) Sftöglidhlett
abroedjfeln.

18. AIS ©eroerbungen Bei Vergebung non 2eifiungen
unb Sieferungen ftnb grunbjätjtict) aud) Koüeltio»
eingaben geroerblicher ©ereinbarungen (©erufSoer*
bänbe tc.) jujulaffen.

19. Slacl) ©rteilung beS 3ufd)lageS foil mit bem Unter*
neunter ein fctjriftlictjer ©ertrag abgefdfjloffen roer*
ben, ber bie gegenfeitigen SRed^te unb Pflichten in
etngeljenber äöeife unb fo umfchreibt, baff SRiffoer*
ftänbniffe unb 3ftei«ungS»erfd)iebenhetten über bie

©ebeutung beS ©ertrageS möglichft »ermieben roer*
ben. ®aS ©inhalten ber am @e[d)äftsbomijit ber
Submittenten }t»ifd)en ben Arbeitgebern unb Ar*
beitnebtnern beftelfenben ober ber |ort§üblid)en 2ol)n=
unb ArbeitSbebingungen foil jemeilen jur ©ertragS*
bebingung gemacht merben.

20. SBährenb ber Ausführung ber Arbeit unb bei ber
Abnahme berfelben ober ber Sieferung foU eine

Suoerläffige unb fachmännifdje Kontrolle über bie

»ertragSmäfjige Ausführung ftattfinben.
21. Kautionen follen nur bei gröfjern Arbeiten »erlangt

merben unb 10 % ber ©oranfd)lagS|umme nicht
überfteigen. gür ©artautionen foil ein üblicher
3inS oergütet merben. Konoentionalftrafen foüen
auf baS unbebingt Slotroenbige befchränlt merben.

©ieten ©anïen ober Krebitoeretne ober Ipanb*
roerïerorganifationen an Stelle ber ju leiftenben
Kaution ©ürqfdiaften an, fo ift benfelben ber ©or*
Sug p geben.

22. ®ie gahlungen foüen aufs möglidffte befd)leumgt
merben.

23. 3«r ©eurteilung non Streitigfeiten auS Submif*
fionSoerträgen foüen in benfelben SdjtebSgerichte

- oorgefehen merben.
24. ®ie oberften gnftansen ber öffentlichen ©ebörben

haben bafür su forgen, bah ba, mo SubmiffionS*
oerorbnungen befiehen, biefelben tatfäc^licf) finnge*
mäh unb lopal gehanbhabt merben.

III. Kleinere Arbeiten, bie gemäfj II, 3iff- 1/ unferer
Stufen nicljt auf bem SubmiffionSmege »ergeben merben,
forote bie UnterhaltungSarbeiten öffentlicher ©ebäube foüen
an bie ortSanfäfftgen ©eroerbetreibenben, meldje in ihren
Clualiftfationen ben in ben »orftehenben Shefen aufge*
fteüten Anforberungen entfpredjen, abroech§lungSroeife »er*
geben merben.

$)te ©ergebung biefer Arbeiten erfolgt su feften greifen
auf ©runb ber allgemein geltenben Tarife unb AuSmafj*
normen.

IV. ®ie Organe beS Schmede». ©eroerbeoereinS roer*
ben beauftragt, bem SubmiffionSmefen mie biShtn aüe

Aufmerffamfeit su fdjenlen unb bem fchmeiserifchen @e*

merbeftanbe »on 3®Ü P 3«ü über bie gemachten ©eob*
adjtungen unb ©rfaljiungen in geeigneter SBeife ©ericht
SU erftatten besro. geeignete Anträge su fteüen. gnSbe*
fonbere ift bie ©ntroidlung ber im AuSlanbe im SBerben
begriffenen gnfiitution ber SubmiffionSätnter genau su
oerfolgen.

V. ber Ü6erseugung, bah eine grûnblidje ©effe*
oung im SubmiffionSmefen nicht einsig burd) bebörbliche
Afahnahmen, fonbern nur burdh ein gleichseitiges SRit*
mitten ber ©eroerbetreibenben ersielt merben fann, ift
weiterhin ansuftreben:

1. ©ine »oüftänbige lüdenlofe, auf roahre Solibarität
begrünbete Drganifatioit ber Çanbroerler unb ©e=

merbetreibenben.
2. Auffteüung »on aügemein oerbinbtichen ißreiStarifen

unb AuSmahnormen, fomeit foldje noch nicht befiehen.

3. görbetung einer rationeüen ©uchhaltung unb eines
©reiSbered)nungS»erfahrenS, baS »or Selbfttäu*
fdhungen fchü^t.

4. Schaffung »on ©eredinungSämtern innerhalb ber
Seltionen ber ©erufSoerbänbe. SDtefe Ämter foüen
einerfeitS bie ©inreidjung »on sutreffenb berechneten
Koüefti»eingaben förbern, anberfeits ©inseleingaben
auf ihre Slichiiqteit prüfen unb, mo nötig, forrigieren.

5. ©eminnung einer gühlung swiften ben ©eroerbe*
»ereinen unb ben ©ehörben sum 3wede ber ©e*

hanblung »on SubmiffionSfragen, eoentueü in ïon*
ferensieüen ©erhanblungen.

Hllgemeines Bauwesen.
Baupolljetliche ©eroifligungen ber ©tobt görtdj

mürben am 14. guni für folgenbe ©auprojefte, teil*
meife unter ©ebingungen, erteilt: A. ©ohrer, Hotelier,
für Abänberung ber genehmigten ißläne su einem fbotel
Sihlftrahe 7, ßürid) I; grau 2. Kleber für ©rfteüung
eines Heineren 2abenS, eines 3immerS unb eines SRa*

gasineS auS einem gröberen 2aben unb eines ©abe*
SimmerS auS einem Keüerlolal SRetjgergaffe 6, 3ürich I;
SRaj 2Birs, Kaufmann, für ©ergröherung beS ©erlaufS*
raumeS im 1. Stod burd) ©inbesiehung lleinetet Stäume
unter ©efeitigung »on SBänben, Sihlhoffirahe 3, 3ürich I;
Sdhmeiserifd)e 9iüd»erftd)erungSgefefifchaft für ©rhöhung
ber SDadjfirft längs beS SRpthenquaiS SRt)tl)enquai 60,
güridf II; A. Klinger=£>uber, gnlaffo*©üro, für einen
Umbau beS StaügebäubeS in eine SBirtfchaft Ütliberg*
ftrahe 309, 3üric£) III; SR. Dedh§tin-Dch3ner, ©abanftalt,
für ©rfteüung einer SBohnung im ©rbgefdioh auS ©ab*
Simmetn unb ©ergröherung ber Söohnung im 1. Stod
SBphfluffe 3, 3ürid) III; ©augenoffenfdfaft SBefiheim für
ein SBertftattgebäube 2eutholbftrahe, 3üoi<h IV ; SRanb*

lehr & grep, Archtteilen, für einen Umbau im ©rbgefchoff
UnioerfttätSftrahe 94, 3itrtdj IV; Sd)roet}. ©ibgenoffen*
fdhaft für ©ergröherung beS 2anb= unb forftmirtfchaft*
iidfen gnftituteS Unioerfitätftrahe 2, 3ürich IV ; Schmeis.
©ibgenoffenfdhaft für ein naturmiffenfchaftlicheS gnftitut
©laufiuSftr. 26, 3üri<h IV ; A. SBetbmann für bie Käufer
Sir. 27 unb 29, fpofroiefenfirabe, 3üoich IV ; ©uftao
Siegrift, Ardhitelt, für ©rfteüung »on ©allonen auf ber
Storbroeftfeite ^ablaubftr. 9, 3ütich IV ; ©. genner*2och=
mann, Kaufmann, für ein SJlehrfamilienhauS KloSbach*
ftrahe 155, 3ürid) V; ©. ©räflein, Ingenieur, für ©r»

fteüung einer SDachmohnung ®ufourftrahe 169, 3üoi^ V;
|)einri<h ^att^aüer, ©avtmeifter, für Abänberung ber
Siraftenfaffabe beS genehmigten SRehrfamilienroohnhaufeS
KloSbachftrajje 90, 3ürtch V; Albert £emperli, Kanslift,
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17. Jede Behörde soll bei der Vergebung ihrer Arbei-
ten bei annähernd gleichen Verhältnissen und Be-
dingungen unter den Bewerbern nach Möglichkeit
abwechseln.

18. AIs Bewerbungen bei Vergebung von Leistungen
und Lieferungen sind grundsätzlich auch Kollektiv-
eingaben gewerblicher Vereinbarungen (Berufsver-
bände:c.) zuzulassen.

19. Nach Erteilung des Zuschlages soll mit dem Unter-
nehmer ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wer-
den, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten in
eingehender Weise und so umschreibt, daß Mißver-
ständnisse und Meinungsverschiedenheiten über die

Bedeutung des Vertrages möglichst vermieden wer-
den. Das Einhalten der am Geschäftsdomizil der
Submittenten zwischen den Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern bestehenden oder der'ortsüblichen Lohn-
und Arbeitsbedingungen soll jeweilen zur Vertrags-
bedingung gemacht werden.

20. Während der Ausführung der Arbeit und bei der
Abnahme derselben oder der Lieferung soll eine

zuverlässige und fachmännische Kontrolle über die

vertragsmäßige Ausführung stattfinden.
21. Kautionen sollen nur bei größern Arbeiten verlangt

werden und 10 °/o der Voranschlagssumme nicht
übersteigen. Für Barkautionen soll ein üblicher
Zins vergütet werden. Konventionalstrafen sollen
auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden.

Bieten Banken oder Kreditveretne oder Hand-
Werkerorganisationen an Stelle der zu leistenden
Kaution Bürgschaften an, so ist denselben der Vor-
zug zu geben.

22. Die Zahlungen sollen aufs möglichste beschleumgt
werden.

23. Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus Submis-
sionsverträgen sollen in denselben Schiedsgerichte

-vorgesehen werden.
24. Die obersten Instanzen der öffentlichen Behörden

haben dafür zu sorgen, daß da, wo Submissions-
Verordnungen bestehen, dieselben tatsächlich sinnge-
mäß und loyal gehandhabt werden.

III. Kleinere Arbeiten, die gemäß II, Ziff. 1, unserer
Thesen nicht auf dem Submissionswege vergeben werden,
sowie die Unterhaltungsarbeiten öffentlicher Gebäude sollen
an die ortsansässigen Gewerbetreibenden, welche in ihren
Qualifikationen den in den vorstehenden Thesen aufge-
stellten Anforderungen entsprechen, abwechslungsweise ver-
geben werden.

Die Vergebung dieser Arbeiten erfolgt zu festen Preisen
auf Grund der allgemein geltenden Tarife und Ausmaß-
normen.

IV. Die Organe des Schweizer. Gewerbevereins wer-
den beauftragt, dein Submissionswesen wie bishin alle
Aufmerksamkeit zu schenken und dem schweizerischen Ge-
Werbestande von Zeit zu Zeit über die gemachten Beob-
achtungen und Erfahrungen in geeigneter Weise Bericht
zu erstatten bezw. geeignete Anträge zu stellen. Jnsbe-
sondere ist die Entwicklung der im Auslande im Werden
begriffenen Institution der Submissionsämter genau zu
verfolgen.

V. In der Überzeugung, daß eine gründliche Beste-
rung im Submissionswesen nicht einzig durch bebördliche
Maßnahmen, sondern nur durch ein gleichzeitiges Mit-
wirken der Gewerbetreibenden erzielt werden kann, ist
weiterhin anzustreben:

1. Eine vollständige lückenlose, auf wahre Solidarität
begründete Organisation der Handwerker und Ge-
werbetreibenden.

2. Aufstellung von allgemein verbindlichen Preistarifen
und Ausmaßnormen, soweit solche noch nicht bestehen.

3. Förderung einer rationellen Buchhaltung und eines
Preisberechnungsverfahrens, das vor Selbsttäu-
schungen schützt.

4. Schaffung von Berechnungsämtern innerhalb der
Sektionen der Berufsverbände. Diese Ämter sollen
einerseits die Einreichung von zutreffend berechneten
Kollektiveingaben fördern, anderseits Einzeleingaben
auf ihre Richtigkeit prüfen und, wo nötig, korrigieren.

5. Gewinnung einer Fühlung zwischen den Gewerbe-
vereinen und den Behörden zum Zwecke der Be-
Handlung von Submissionsfragen, eventuell in kon-
ferenziellen Verhandlungen.

Allgemeine; vsnmsen.
Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt Zürich

wurden am 14. Juni für folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, erteilt: A. Bohrer, Hotelier,
für Abänderung der genehmigten Pläne zu einem Hotel
Sihlstraße 7, Zürich I; Frau L. Kleber für Erstellung
eines kleineren Ladens, eines Zimmers und eines Ma-
gazines aus einem größeren Laden und eines Bade-
zimmers aus einem Kellerlokal Metzgergaffe 6, Zürich I;
Max Wirz, Kaufmann, für Vergrößerung des Verkaufs-
raumes im 1. Stock durch Einbeziehung kleinerer Räume
unter Beseitigung von Wänden, Sihlhofstraße 3, Zürich I;
Schweizerische RückVersicherungsgesellschaft für Erhöhung
der Dachfirst längs des Mythenquais Mythenquai 60,
Zürich II; A. Klinger-Huber, Inkasso-Büro, für einen
Umbau des Stallgebäudes in eine Wirtschaft lltliberg-
straße 309, Zürich III; M. Oechslin-Ochsner, Badanstalt,
für Erstellung einer Wohnung im Erdgeschoß aus Bad-
zimmern und Vergrößerung der Wohnung im 1. Stock
Wyßgasse 3, Zürich III; Baugenossenschaft Westheim für
ein Werkstattgebäude Leutholdstraße, Zürich IV; Mand-
lehr à Frey, Architekten, für einen Umbau im Erdgeschoß
Universitätsstraße 94, Zürich IV; Schweiz. Eidgenossen-
schaft für Vergrößerung des Land- und forstwirtschaft-
lichen Institutes Universitätstraße 2, Zürich IV; Schweiz.
Eidgenossenschaft für ein naturwissenschaftliches Institut
Clausiusstr. 26, Zürich IV; A. Weidmann für die Häuser
Nr. 27 und 29, Hofwiesenstraße, Zürich IV; Gustav
Siegrist, Architekt, für Erstellung von Balkönen auf der
Nordwestseite Hadlaubstr. 9, Zürich IV; C. Fenner-Loch-
mann, Kaufmann, für ein Mehrfamilienhaus Klosbach-
straße 155, Zürich V; E. Gräflein, Ingenieur, für Er-
stellung einer Dachwohnung Dufourstraße 169, Zürich V;
Heinrich Hatt-Haller, Baumeister, für Abänderung der
Straßenfaffade des genehmigten Mehrfamilienwohnhauses
Klosbachstraße 90, Zürich V; Albert Temperli, Kanzlist,
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